
Möglichkeiten und Bedingungen unserer gegenwärtigen 
Entwicklungsetappe verwirklicht wird. Das erfordert 
eine tiefgründige Ursachentheorie und -forschung, die 
die Praxis besser in den Stand versetzt zu bestimmen, 
gegen welche wesentlichen kriminalitätsbegünstigenden 
Bedingungen heute und in der nächsten Zeit konzen
triert und mit Erfolgsaussicht vorgegangen werden 
kann und muß, um die sozialistische Entwicklung am 
wirksamsten zu unterstützen.
Mit solchen höheren Ansprüchen ist auch eine höhere 
Verantwortung verbunden. Sie schließt eine konkrete 
Orientierung und Entscheidung ein, welche Ermittlun
gen zu den Ursachen und Bedingungen im Strafverfah
ren heute n i c h t  notwendig sind, nachdem bisher 
meistens nur herausgearbeitet wurde, was im Straf
verfahren noch alles für Umstände festzustellen wä
ren.
Es gibt verschiedene schwierige Fragen dieser Art, bei

deren Lösung man sich nicht von Wunsch Vorstellungen 
leiten lassen darf, sondern die realen Möglichkeiten und 
Erfordernisse konkret erforschen muß. Das setzt u. a. 
voraus, daß die straf- und strafverfahrensrechtliche 
Forschung bei uns wieder einen wichtigeren Platz ein- 
nimmt und sich konzentriert den Fragen zuwendet, die 
zur Effektivierung der Kriminalitätsbekämpfung zu lö
sen sind. Vor allem gilt es, konkrete Forschungen zur 
Wirksamkeit des neuen Strafrechts zu betreiben. 
Gleichzeitig sollten systemtheoretisch angelegte For
schungen zur Leitung der Rechtspflege, die sich nicht 
als effektiv erwiesen haben, aufgegeben werden. Es ist 
notwendig, den Praxiseinfluß auf die Herausarbeitung 
der Aufgaben der wissenschaftlichen Forschung zu ver
stärken und eine solche Zusammenarbeit zwischen 
Praxis und Wissenschaft zu entwickeln, daß geeignete 
wissenschaftliche Erkenntnisse planmäßig praktisch er
probt werden.

Materialien der 5. Plenartagung des Obersten Gerichts

Zur Aufgabe der Gerichte im Eheverfahren, 
die Interessen minderjähriger Kinder zu wahren
Bericht des Präsidiums des Obersten Gerichts an die 5. Plenartagung am 13. Dezember 1972

Bei der Verwirklichung der sozialistischen Familien
politik kommt der Förderung und Entwicklung der Fa
milien mit Kindern eine hohe gesellschaftliche Bedeu
tung zu. Davon haben auch die Gerichte bei der Lei
stung ihres Beitrages auszugehen. Die allseitige Be
rücksichtigung der Interessen minderjähriger Kinder im 
Ehescheidungsverfahren sowie die damit zusammen
hängende weitere gerichtliche Tätigkeit verdient daher 
große Aufmerksamkeit.
Untersuchungen und Einschätzungen der Bezirks
gerichte und eigene Untersuchungen des Obersten Ge
richts auf diesem Gebiet im Rahmen langfristiger Auf
gabenstellung haben Aufgaben und Probleme sichtbar 
gemacht, die der weiterführenden Lösung bedürfen.

1. Einschätzung der Rechtsprechung in Ehever
fahren mit minderjährigen Kindern

1.1. Während trotz der Zunahme der Scheidungen 
die kinderlosen geschiedenen Ehen von 9 937 im Jahre 
1958 auf 9 140 im Jahre 1971 zurückgegangen sind, stie
gen die geschiedenen Ehen mit minderjährigen Kindern 
im gleichen Zeitraum von 13 230 auf 21691 an und 
machen mehr als zwei Drittel aller geschiedenen Ehen 
aus. Dementsprechend erhöhte sich der Anteil der 
durch eine Ehescheidung betroffenen minderjährigen 
Kinder von 20 072 auf 37 116.
1.2. Die Aufgabe der Gerichte besteht vor allen 
Dingen darin, die Ehescheidungsverfahren, von denen 
Kinder betroffen sind, so durchzuführen, daß damit 
die sozialistischen Familienbeziehungen gefördert und 
die Interessen minderjähriger Kinder sowohl unter 
dem Gesichtspunkt einer möglichen Überwindung von 
Ehekonflikten als auch der Auswirkungen einer not
wendigen Ehescheidung strikt beachtet werden.
Die Untersuchungen zeigen, daß die Gerichte ihrer 
Verantwortung, die Interessen der minderjährigen Kin
der zu schützen, im wesentlichen gerecht werden. Die 
Rechtsprechung entspricht im Ergebnis den Erforder
nissen des § 24 FGB. Insbesondere haben seit der 
27. Plenartagung des Obersten Gerichts vom 24. Juni 
1970 (NJ 1970 S. 445 ff.) die Bemühungen um eine ziel
gerichtete Einbeziehung gesellschaftlicher Kräfte in das

Verfahren, sinnvolle Durchführung der Aussöhnungs
verhandlung und Weiterentwicklung der Zusammen
arbeit mit den Volksvertretungen und ihren Organen 
sowie gesellschaftlichen Organisationen zugenommen.
Es gibt aber noch eine Reihe von Mängeln. So ist fest
zustellen, daß Gerichte noch nicht mit der gebotenen 
Gründlichkeit die Umstände prüfen, die sich auf die 
Kinder beziehen. Diese Mängel beginnen vielfach schon 
bei einer unzureichenden Aufklärung des Sachverhalts. 
Die aktive Einflußnahme des Gerichts auf die Über
windung der Ursachen von Konflikten bedarf gleich
falls noch größerer Aufmerksamkeit.

1.3. Bei den Bemühungen um Fortsetzung von noch 
erhaltensfähig erscheinenden Ehen gehen die Gerichte 
im wesentlichen von richtigen inhaltlichen Zielsetzun
gen aus. Sie erkennen, daß in erster Linie versucht 
werden muß, die Parteien zur freiwilligen Aufgabe des 
Scheidungsbegehrens zu bewegen, wenn im Interesse 
der Kinder die Aufrechterhaltung der Ehe geboten er
scheint. 1971 endeten 12 237 von 47 095 Ehescheidungs
verfahren mit einer Klagerücknahme. Nach den Erfah
rungen der gerichtlichen Praxis ist dies weitgehend auf 
eine Einflußnahme der Gerichte zurückzuführen.
Im Rahmen der Bemühungen um Fortsetzung der Ehe 
hat sich die Aussetzung des Verfahrens als eine wir
kungsvolle Methode erwiesen, besonders dann, wenn 
gleichzeitig gesellschaftswirksame Maßnahmen einge
leitet worden sind. In den letzten Jahren wurden über 
50 Prozent der ausgesetzten Verfahren durch Klage- 
rünknahmen oder sonstige Erledigung beendet. Daß im 
allgemeinen in geeigneten Fällen ausgesetzt wird, trifft 
angesichts der im wesentlichen gleichen Ergebnisse 
auch auf die Bezirke zu, bei denen die Aussetzungs
quote erheblich über dem Republikdurchschnitt von 
6 Prozent aller Eingänge liegt. Im ersten Halbjahr 1972 
sind die Aussetzungen jedoch auf 4,8 Prozent aller Ein
gänge zurückgegangen. Diese Entwicklung erfordert 
Aufmerksamkeit, um einer möglichen Unterschätzung 
der Wirksamkeit der Aussetzung leitungsmäßig entge
genzutreten.
Die Klageabweisungspraxis entspricht im allgemeinen 
den gesetzlichen Voraussetzungen. 4 Prozent aller
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